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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Neisser, Dr. Graff, Dr. Ermacora und 

Genossen haben am 25. Jänner 1984 unter der Nr. 43l/J an mich eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend das Erfordernis der Er­

langung des Doktorates der Rechtswissenschaften als Voraussetzung für. die 

Ausübung des Berufes eines Rechtsanwaltes gerichtet, welche folgenden 

Wortlaut hat: 

"I. Steht die von Ihnen geführte sozialistische Koalitionsregierung in­
haltlich noch immer auf dem Boden der Entschließung des Nationalrates 
vom 2. März 1978? 

2. Haben die geplanten Kontakte mit dem Österreichischen Rechtsanwalts­
kammertag und Vertretern der juridischen Fakultäten stattgefunden? 

3. Wenn ja, mit welchem Ergebnis? Wenn nein, warum nicht? 

4. Wird die Bundesregierung nun eine Regierungsvorlage zur Änderung der 
Rechtsanwaltsordnung im Sinne der Entschließung vom 2. März 1978 ein­
bringen? 

5. Konnte inzwischen eine inhaltliche Einigung zwischen dem Justizmini­
ster und dem Wissenschaftsminister im Gegenstand erzielt werden und 
wie ist diese beschaffen?" 
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Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten. 

Zu Frage 1: 

Die Frage an die Bundesregierung, deren Zusammensetzung den Fragestellern 

offenbar noch immer nicht bekannt ist, beantworte ich mit ja. 

Zu den Fragen 2 und 3: 

Die Herstellung und Pflege von Kontakten in ~ieser Angelegenheit mit dem 

Österreichischen Rechtsanwaltskammertag obliegt dem Bundesminister für 

Justiz, die mit Vertretern der juristischen Fakultäten dem Bundesminister 

für Wissenschaft und Forschung. Diesbezügliche Anfragen sind daher an 

diese Ressortleiter zu richten. 

Zu den Fragen 4 und 5: 

Da die entsprechenden Vorgespräche zur Erstellung einer Regierungsvorlage 

noch nicht abgeschlossen sind, ist noch nicht absehbar, wann mit einer 

solchen zu rechnen ist, wobei eine inhaltliche Einigung zwischen dem Bun­

desminister für Wissenschaft und Forschung und dem Bundesminister für 

Justiz hiefür Voraussetzung ist. 

DER BUNDESKANZLER 

1. V. 
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